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Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PVStS Ort und Datum 

Sachbearbeiter Telefon 

Beschäftigungsdienststelle 

Landesamt für Steuern und Finanzen 

Arb.Gr. 

Mitteilung zur Gewährung / zum Wegfall einer 
persönlichen Zulage für eine vorübergehend 
übertragene höherwertige Tätigkeit (§ 14 TV-L; 
§ 18 Abs. 6 TVÜ-Forst)

Anlage: 
 Zustimmung des SMF 

   (Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen) 

Geschäftszeichen des LSF Name, Vorname 

Sachbearb.-Nr. Personalnummer 

1. Originäre Eingruppierung/Zuordnung und Wertigkeit der vorübergehend auszuübenden Tätigkeit

 Beschäftigte ist 

 als nach  

 der Entgeltgruppe  zugeordnet. 

  durch Änderung der bisher auszuübenden Tätigkeit ab dem  in die Entgeltgruppe 

 Fallgruppe  Teil  Abschn.   UA  der Anlage A zum TV-L originär eingruppiert. 

 als Neueinstellung ab dem 01.01.2012 in die Entgeltgruppe  Fallgruppe  Teil  Abschn. 
UA   der Anlage A zum                        eingruppiert. 

Die vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht der Entgeltgruppe 

Fallgruppe Teil Abschn. UA Anlage A zum  

BAT/BAT-O2. Gewährung einer persönlichen Zulage

Nach Prüfung aller Voraussetzungen wird  Beschäftigten für die vorübergehende höherwertige Tätigkeit eine 
persönliche Zulage gezahlt. 

Die Tätigkeit wurde übertragen am:   

Die persönliche Zulage ist zu zahlen ab:   

Die vorübergehende Übertragung der Tätigkeit endet am: 

3. Wegfall der persönlichen Zulage

ab dem : 

 aufgrund der Beendigung der Tätigkeit / Funktion (abweichender Zeitpunkt zu 2.) 

 aufgrund der Höhergruppierung zum 

 aufgrund:  

sonstige Mitteilungen: 

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt: Auswertung in der Bezügestelle: 

EGZ Nr.:

Bei Beschäftigten, die in Entgeltgruppe 15 TV-L eingruppiert oder in Entgeltgruppe 15 Ü TVÜ-Länder übergeleitet wurden gemäß Ziffer 14.3.1 Abs. 2 DFH des SMF vom 16.01.2009, Az.: 16-P 2100-15/56-65045

Hinweis
Anspruchsvoraussetzung ist die tatsächliche Ausübung der Tätigkeit. Unterbrechungszeiten (z.B. Arbeitsunfähigkeit, Erholungsurlaub) zählen bei der Fristberechnung nicht mit. Der Anspruch auf die Zulage entsteht somit erst mit Ablauf von mindestens einem Monat ab Beginn der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit. Bei übergeleiteten Beschäftigten mit Arbeitertätigkeit beträgt die Frist zwei Arbeitstage.
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